
(

j pijj-.'‘>n : -  4 i 8 -  w s  DHS ooi -  233/31

1Es stellt einen gesetzwidrigen Eingriff in die strafprozessua- 
lefTRechte des Beschuldigten dar und ist außerdem taktisch 
unklug, mit dem Beschuldigten Streitgespräche über die Auf
nahme von ihm getätigter Aussagen in das Vernehmungsprotokoll 
zu führen. Die durchgeführten Untersuchungen ergaben jedoch, 
daß in von den Untersuchungsorganen des MfS bearbeiteten 
Ermittlungsverfahren aus politischen und politisch-operativen 
Erfordernissen diese Orientierung nicht formal angewendet 
werden darf. Das bezieht sich auf die Notwendigkeit

der Verhinderung und Zurückweisung von politischen Provo
kationen Beschulcinter in Form von .hetzerischen Ausfällen/  , .gegen den Sozialismus oder Diffamierjlngen und Verleumdungen

. r ’ ’:der sozialistischen Gesellschaftsordnung , einzelner ihrer 
Bereiche oder der führenden Repräsentanten in der Bescnul- 
digtenvernehmung; y

der Unterbindung vo n ,-Aktivitaten Beschuldigter zur Ver-J 4  • • -*•zögerung der Untersuchung durch das Verlangen nach detail
lierter Protokollieruno umfangreicher, nicht zur Sache ae—

t
hörender odsr^.4®;schweifig unkonkreter Erklärungen des 
Beschuldigten;V

. der Gewährleistung der Konspiration politisch-operativ be
deutungsvoller Fakten und Zusammenhänge, zu denen vom Be
schuldigten Aussagen getätigt wurden, deren Aufnahme in das 
Protokoll sich jedoch im Interesse der Geheimhaltung ver
bietet .

In diesen Fällen ist grundsätzlich - gegebenenfalls auch gegen 
den Willen des Beschuldigten - die Form der sinnoemäßen Dar- 
Stellung der Aussagen des Beschuldigten im Vernehmungsproto
koll zu wählen, so daß das Wesen der jeweiligen Aussagen im 
Protokoll dokumentiert wird, ohne die jeweils nicht zweck
mäßigen Einzelheiten der Aussage zu umfassen. Besteht der Be
schuldigte auf die Protokollierung dieser Einzelheiten, ist das 
unter Hinweis auf die oben genannten Gründe - politische Provoka
tionen, Verzögerung des Verfahrens oder Erfordernisse der Geheim
haltung zurückzuweisen und protokollarisch festzuhalten. Dem Be—


